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Die Regionaldirektorin 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 1 3 2 0  
 
 
 
 

  24.10.2023 

Berichtsvorlage öffentlich 

 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Mobilität zur Kenntnis 14.11.2023  

 
 
Betreff: Abschlussbericht VRR-Machbarkeitsstudie Ruhrtalbahn 

 
 
Der Abschlussbericht VRR-Machbarkeitsstudie Ruhrtalbahn wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
Sachverhalt: 
 

Im Zuge der Überlegungen zur Stärkung des öffentlichen Personennahverkehres (ÖPNV) 

strebt der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) an, die südliche (linke) Ruhrtalbahn 

Hattingen – Witten-Herbede – Wetter-Wengern Ost – Hagen Hbf für den 

Schienenpersonennahverkehr (SPNV) zu reaktivieren und die Gemeinden im Ennepe-Ruhr-

Kreis besser an die Schiene anzubinden. In diesem Zusammenhang ist die betriebliche, 

technische, verkehrliche und wirtschaftliche Machbarkeit geprüft worden. Für die 

Reaktivierung des SPNV wurden verschiedene Varianten untersucht: 

 RegionalBahn-Pendel Hattingen – Hagen Hbf, 

 Verlängerung RE14 Borken/Coesfeld – Essen Hbf – Hattingen – Hagen Hbf, 

 Verlängerung S9 Haltern am See – Essen Hbf – Hattingen – Hagen Hbf. 

Während der Abschnitt Hagen Hbf – Wetter-Wengern Ost zum Netz der DB AG gehört, 

befindet sich der Abschnitt Wetter-Wengern Ost – Hattingen im Eigentum der 

Tourismuseisenbahn Ruhr (TER) des RVR.  

Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie wird im Ausschuss für Mobilität durch den VRR 

präsentiert.  

 
Anlage: Abschlussbericht Machbarkeitsstudie Ruhrtalbahn 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2024 2025 2026 2027 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:       
 

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      
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5.    Klima-Check 

(Leitfaden und Formular befinden sich im Intranet) 

 Der Klima-Check wurde bei der Beschlussvorlage durchgeführt.    

 Es ergeben sich keine klimarelevanten Auswirkungen.         

 Es ergeben sich positive oder negative klimarelevante Auswirkungen.   

Die Erläuterungen dazu werden im Klima-Check-Formular in der Anlage 

dargestellt.       

 Durch einen Alternativvorschlag bei negativen Auswirkungen entsteht   

 kein Mehraufwand         

 Mehraufwand, und zwar: ____________________€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachbearbeiter/in Referat / 

Referatsleiter/in 
Bereich / 
Beigeordnete/r 

Regionaldirektorin 
Karola Geiß-Netthöfel 

Joneit, Frank Wagener, Maria Bereich III Planung  
Akt.zeichen Kuczera, Stefan  
   

 


